
Kleinräumige Trassenvarianten 1-8; Hutwiese Tennenlohe 

Vorlage VI/050/2021  

Anlage 1 

 

Kartendarstellung der Varianten 1-8 

Bereich Tennenlohe 

Maßstab - 

Stand 16.02.2021 

Planersteller Ingenieurgemeinschaft StUB 

Auszug aus Plan T-G-005-2-SBT-171-LP-01000-1A 



Kleinräumige Trassenvariante 9; Hutwiese Tennenlohe 

Vorlage VI/050/2021  

Anlage 2 

 

Kartendarstellung der Variante 9 

Bereich Tennenlohe 

Maßstab - 

Stand 16.02.2021 

Planersteller Ingenieurgemeinschaft StUB 

Auszug aus Plan T-G-005-2-SBT-171-LP-01000-1A 



Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung Rang Verbale Erläuterung

Fahrzeit Dauer Durchfahrt 3/-

ca. 60 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung  

gegenüber Variante 7a/8

4/-

circa 80 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung 

gegenüber Variante 7a/8

4/-

circa 90 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung 

gegenüber Variante 7a/8

3/--

vergleichbar mit Vorplanung; 

ca. 60 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung  

gegenüber Variante 7a/8

4/-

circa 80 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung  

gegenüber Variante 7a/8

4/-

circa 90 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung 

gegenüber Variante 7a/8

4/-

circa 90 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung 

gegenüber Variante 7a/8

1 beste Fahrzeit 2/-
circa 30 Sekunden mehr 

Fahrzeit
1 beste Fahrzeit

Lage

Einsehbarkeit Haltestelle

Verknüpfung Haltestelle mit 

weiterem ÖPNV

Zugang zur Haltestelle

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

1

Haltestelle auf Fahrbahn, gut 

einsehbar, Verknüpfung zu 

Bushaltestelle Skulpturenpark 

für Umstiege, gute 

Erschließung

2/--

schlechte Einsehbarkeit der 

Haltestelle

Verknüpfung zu weiteren 

Buslinien und Erschließung 

nur durch lange Zuwegung

2/--

schlechte Einsehbarkeit der 

Haltestelle

Verknüpfung zu weiteren 

Buslinien und Erschließung 

nur durch lange Zuwegung

2/--

schlechte Einsehbarkeit der 

Haltestelle

Verknüpfung zu weiteren 

Buslinien und Erschließung 

nur durch lange Zuwegung

B
e
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Störungsanfälligkeit

Streckenführung (Radien)

Länge des Bahnkörpers / der 

Bahnkörper

3

große Bögen, ca. 50 % 

straßenbündig, 

Störungsanfälligkeit im Bereich 

Kreuzung der Straße und 

Befahren der Straße

Abschnittslänge circa 1340 m

4

enger Radius bei Einfahrt in 

Sebastianstraße

leicht geringerer 

straßenbündiger Abschnitt

5
enge Radien, maximale Länge 

straßenbündig
4

länger straßenbündig aber 

große Bogenradien
4

enger Radius bei Einfahrt in 

Sebastianstraße

leicht geringerer 

straßenbündiger Abschnitt

Abschnitt circa 60 m länger

4/-

zwei enge Radien

Länge des straßenbündigen 

Bahnkörpers circa wie 

Vorplanung

Abschnitt circa 80 m länger

3

zwei enge Radien

mehrheitlich unabhängiger 

Bahnkörper

Abschnitt circa 10 m kürzer

1

optimale Streckenführung, 

keine engen Radien, potentielle 

Beeinträchtigung lediglich an 

BÜ Sebastianstraße

unabhängiger BK

Abschnitt circa 70 m kürzer

2/-

2 enge Radien am BÜ 

Sebastianstraße;

nur unabhängiger Bahnkörper

Abschnitt circa 50 m kürzer

1

optimale Streckenführung, 

keine engen Radien, potentielle 

Beeinträchtigung lediglich an 

BÜ Sebastianstraße

unabhängiger BK

Abschnitt circa 70 m kürzer

Kosten Investitionen 1 ca. 4,9 Mio. EUR 2 ca. 5,4 Mio. EUR 2 ca. 5,4 Mio. EUR 2 ca. 5,3 Mio. EUR 2 ca. 5,4 Mio. EUR 2 ca. 5,5 Mio. EUR 4
ca. 7,6 Mio. EUR (inkl. 2 Mio 

Neubau Gerätehaus)
3 ca. 5,8 Mio. EUR 3 ca. 5,8 Mio. EUR 3 ca. 5,8 Mio. EUR

Konflikte 

Individualverkehr
Schnittstellen 3

Einfädelung auf Straße in Höhe 

Kirche und nach Feldweg zu 

Walderlebniszentrum,

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

3/-

Einfädelung in die 

Sebastianstraße in engem 

Bogen, längere Ampelphase, 

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

4

Einfädelung in die 

Sebastianstraße in engem 

Bogen, längere Ampelphase, 

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

längster straßenbündiger 

Bereich mit weiteren 

Einmündungen

3

Einfädelung auf Straße in Höhe 

Kirche und nach Feldweg zu 

Walderlebniszentrum,

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

3/-

Einfädelung in die 

Sebastianstraße in engem 

Bogen, längere Ampelphase 

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

3

Einfädelung in die 

Sebastianstraße in engem 

Bogen, längere Ampelphase 

Schaffung von zwei 

LSA/Kreuzungen StUB/MIV

3

Einfädelung auf Straße in Höhe 

Ausfahrt Feuerwehr

Schaffung von zwei LSA / 

Kreuzungen StUB / MIV

Einfädelung in die 

Sebastianstraße in engem 

Bogen

1

Kreuzung in flachem Winkel der 

Sebastianstraße, dadurch 

schnelle Räumzeit des BÜ 

durch StUB 

2

Kreuzung in steilem Winkel, 

dadurch hohe Räumzeit der 

StUB

1

Kreuzung in flachem Winkel der 

Sebastianstraße, dadurch 

schnelle Räumzeit des BÜ 

durch StUB 

Konflikte 

Landwirtschaft

Konfliktpunkte mit 

landwirtschaftlicher Aktivität 

durch Flächenverlust und 

eingeschränkte 

Zufahrtsmöglichkeiten

2/---

 starke Zerschneidung 

landwirtschaftlich genutzter 

Flächen

1
landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen
1

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen
2/---

 starke Zerschneidung 

landwirtschaftlich genutzter 

Flächen

1
landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen
1

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen
1

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen
2

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen, 

forstwirtschaftliche Flächen 

betroffen

2

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen, 

forstwirtschaftliche Flächen 

betroffen

2/+

landwirtschaftliche Flächen nur 

randseitig betroffen, 

forstwirtschaftliche Flächen 

gegenüber 7a optimiert aber 

weiterhin betroffen

Sonstige Konflikte

bestehende Nutzungen / 

Gebäude; Freizeitnutzung: 

Beeinträchtigung 

Schützenverein / Kirchweihplatz

1

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

3

mittige Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

3

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz; 

Baugrundstück betroffen

1

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

3

teilweise Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz, Ecke 

Privatgrund (Baugrundstück) 

betroffen

2

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände; 

Bogenschießplatz randseitig 

betroffen

4

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände; 

Bogenschießplatz randseitig 

betroffen; aber privates 

Gartengrundstück und 

Feuerwehrhaus

1

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

1

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

1

keine Inanspruchnahme 

Kirchweihgelände sowie 

Bogenschießplatz

Strecken-

sensitivität

Eingriff in Hutgraben,  sofern 

nicht bei "Umwelt und Natur" 

abgebildet

3
diagonal durch 

Hochwassergefahrenfläche
1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

2
längs durch 

Hochwassergefahrenfläche
3

diagonal durch 

Hochwassergefahrenfläche
1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

1

randseitig durch 

Hochwassergefahrenfläche, 

"HQ häufig" kaum beeinflusst

Schall / 

Erschütterungen
Betroffenheit Anlieger 3

Sebastianstr. bis Nr. 8 

betroffen; An der Wied
3

Sebastianstr. bis Nr. 8 

betroffen; An der Wied
6

stärkste Betroffenheit bis Nr. 

13a/18; An der Wied
5

Sebastianstr. bis Nr. 18 

betroffen - Nr. 9 stark betroffen; 

An der Wied

4

Sebastianstr. bis Nr. 8 betroffen 

- Nr. 7 stark betroffen; An der 

Wied

3
Sebastianstr. bis Nr. 8 

betroffen; An der Wied
2

Sebastianstr. 5-7 rückseitig 

betroffen; An der Wied
1 großer Abstand zu Bebauung 1 großer Abstand zu Bebauung 1 großer Abstand zu Bebauung

Baubedingte 

Auswirkungen

Konfliktpotenzial mit Nutzungen 

im Baubereich / Komplexität der 

Bauabwicklung

Länge des betroffenen 

Bereiches

3

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

ca. 1,3 km Länge

1

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

3

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

länger als Vorplanung

3

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

länger als Vorplanung

1

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

1

bauzeitliche Einschränkungen 

des Individualverkehrs, 

Maßnahmen für Anfahrt 

Feuerwehr erforderlich

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

1/-

bauzeitlich geringere 

Einschränkungen des 

Individualverkehrs, keine 

Beeinträchtigung der Feuerwehr 

(Voraussetzung: Gerätehaus 

bereits an neuem Standort)

Umverlegung der Rad-

/Gehwegrampe über B4 zu 

Reichswald

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

2

bauzeitlich kaum 

Einschränkungen für MIV, 

Feuerwehr und Landwirtschaft

massive Einschränkung durch 

Neubau der Brücke über B4 

sowie Neubau des 

Rampenbauwerks

circa 70 m kürzer

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

2

bauzeitlich kaum 

Einschränkungen für MIV, 

Feuerwehr und Landwirtschaft

massive Einschränkung durch 

Neubau der Brücke über B4 

sowie Neubau des 

Rampenbauwerks

circa 50 m kürzer

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

2

bauzeitlich kaum 

Einschränkungen für MIV, 

Feuerwehr und Landwirtschaft

massive Einschränkung durch 

Neubau der Brücke über B4 

sowie Neubau des 

Rampenbauwerks

circa 70 m kürzer

Querung des Retentionsraumes 

bündig mit B4 einfacher zu 

realisieren

Schutzgüter der 

Umwelt
Schutzgüter gemäß UVPG 1/- 2 3 3 2 1 4 6 5 6

Artenschutz
Lebensraumverlust bzw. 

Störung geschützter Arten
1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 2/+++ 4 3/+ 4

Natura 2000
Verlust von Höhlenbäumen im 

Kernhabitat
1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 1/+++ 2/+++

1 schützenswerter 

Baumstandort
3

Innerhalb des 

Trassenverlaufs sind 8 

schützenswerte 

Baumstandorte verzeichnet

3

Innerhalb des 

Trassenverlaufs sind 8 

schützenswerte 

Baumstandorte verzeichnet

größere "Schneise" aufgrund 

der Bögen zur Querung der 

Sebastianstraße

3

Innerhalb des 

Trassenverlaufs sind 8 

schützenswerte 

Baumstandorte verzeichnet

Wasser (WRRL)

Bewertung gemäß der 

europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie

1 1 1/--

Aufgrund des nahezu parallelen 

Verlaufs zum Hutgraben, 

stärkere Eingriffe nicht 

auszuschließen

1 1 1 1 1 1 1

Die Bewertung im Bereich 

Natur und Umwelt ist bei 

betroffenen Verbots-

tatbeständen maßgeblich für 

die Gesamtwertung

Trassenoptimierung in Richtung 

Var. 4 ohne Eingriff Privatgrund 

denkbar

im Vergleich keine 

entscheidenden Vorteile 

erkennbar; daher nicht 

weiterverfolgen

nicht umsetzbar, da Eingriff in 

Privatgrund schwer zu 

rechtfertigen (Var. 1, 5a liegen 

alternativ vor)

nicht umsetzbar, da 

Ersatzneubau Feuerwehr in 

Folge StUB unrealistisch und in 

Abwägung nicht wirtschaftlich. 

Zudem Eingriffe in Privatgrund 

und Baumbestand.

Aus Bewertungsergebnis 

Umwelt nicht umsetzbar;  

daher nicht weiterverfolgen

Aus Bewertungsergebnis 

Umwelt nicht umsetzbar;  

daher nicht weiterverfolgen

Aus Bewertungsergebnis 

Umwelt nicht umsetzbar;  

daher nicht weiterverfolgen

Stand: 13.01.2021 12:00 · Gräf

16.10.2020 Erstausgabe

23.10.2020

13.01.2021

19.01.2021

Ziel-gruppe Kriterium Beschreibung

Die Rangfolge wird  je Zeile im Vergleich der Varianten gebildet; dieses Vorgehen lehnt sich an die Vorgehensweise nach UVPG ab. Es bildet zeilenweise die relative Rangfolge von der - in diesem Kriterium - besten (1) hin zur schlechtesten Variante (höchster Zahlenwert) ab.
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Gesamtwertung Var. 4 und 6 redaktionell angepasst

8 - Bündelung näher an B4 1 - Mitte Kirchweihplatz
2 - am Hutgraben auf 

Sebastianstraße
3 - diagonal über Hutgraben 7a - Bündelung B4

7b - Bündelung B4 mit kurzem 

Schwenk
4 - Kirchweihplatz Nord

5a (Weiterentwicklung von 5) - 

Kirchweihplatz Süd
6 - Feuerwehrhaus

Var. 1 Gesamtwertung erläutert, Var. 4 wegen Eingriff Privatgrund (Wohnbaufläche)  abgewertet, Var. 6 Gesamtwertung ausgebaut

redaktionelle Überarbeitung

Vorplanung - diagonal über Hutwiese
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